
n.1333l( der BeiJa[en zu den Sten_oFap'hisc~en P!2.to~?t1e..!! 
des Nationalrates XVIII. Geseugebung:>periode 

Nr. 6J'$1{ IJ 

1394 .. 05 .. 30 ANFRAGE 

der Abgeordneten Rudi Anschober, Freunde und Freundinnen, 
an den Unterrichtsminister 
betreffend Werbung in Schulen 

:r' 

Mit Erlaß vom 18.10.1988 weist das Unterrichtsministerium darauf hin, daß im "Schulbereich 
jede Werbung für schulfremde Zwecke verboten ist. Dieses Werbeverbot erstreckt sich auf die 
gesamte Schulliegenschaft und erfaßt die wirtschaftliche und politische Werbung 
gleichermaßen" (siehe Beilage). ' 
Der Bezirksschulrat Braunau am Inn hat am 7.;2.94 unter Verweis auf diesen Erlaß im 
Zusammenhang mit der Sammlung von Einwendungen gegen die geplante 
Sondermüllverbrennungsanlage Braunau darauf hingewiesen, daß es "verboten ist, ' 
Werbungen für bestimmte Bürgerinitiativen im Schulbereich durchzuführen."(BeiIage 2). 
Am 17.3.94 erreichte ein Verordnungsblatt des Landesschulrates für Oberästerreich die 
Lehrerschaft, in dem massiv für ein ,Ja" bei der Volksabstimmung über die EU geworben 
wird (siehe Beilage):"Sie waren in Siena, in Vesley,in Madrid, in London, in Amsterdam oder 
Kapenhagen! Sie sind diesen Städten näher gekommen. Wünschen Sie sich nicht, daß Ihnen 
diese Staädte näherkommen? Sie haben genüßlich Rioja getrunken .................... Möchten Sie 
diese Angebote nicht zu niedrigeren Preisen? ................... Europa. das ist ein Name für viele 
neue Möglihckeiten. Die Europäische Union erschließt sie. Denken Sie daran, wenn Sie als 
Bürgerinnen und Bürger zur Mitentscheidung eingeladen werden! ........................... " 
Und im gleichen Verordnungsblatt werden Brüssel-Reisen beworben:"Der Landesschulrat für 
Oberösterreich trägt für Lehrerinnen und Lehrer der verschiedenen Schularten in 
Oberösterreich, die für die Aktion" 1 000 Lehrer nachBrüssel" Sonderurlaub erhalten, die 
Reisekosten vom Dienstort bis zum Flughafen Wien-Schwechat und zurück". 

Da hier offensichtlich zwei verschiedene Arten und Auffassungen von Werbeverboten ,im 
Schulbereich vorliegen, richten die unterzeichneten Abgeordneten an den Unterrichtsminister 
folgende schriftliche 

ANfRAGE 

I.Besitzt der oben angeführte Werbeerlaß nach wie vor Gültigkeit? 

2.1st in diesem Sinn der Erlaß des Bezirksschulrates B raunau vom 7.2.1994 zu rechtfertigen? 

3.Wenn ja, wie beurteilt der Minister dann das EU-Werbe-Verordnungsblatt des Präsidenten 
des Landesschulrates? Ist dieses Vorgehen durch den Werbeerlaß gedeckt? Wenn ja,wodurch 

__ un~ .. warum? Wenn nein. welc?e K~~~Tlenzen wer~~n_~~aus ge~gen? 

6754/J XVIII. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 5

www.parlament.gv.at



I 
-.-' 

~ .' , 

r 

.: ..• '. ,i 

VE R (~RDNUNGSBLATT 
17. 3. 1994 

1994/6 

APS &S AHS &HMS BA 

o 
c 

o 
G 

o 

9 a wichliO 

Il'I\pNluum: 
Medlenlnhobol (VerleGer) , und 
HerauIQ8ber; l<:Il'dOIS(nulrol für Ober· 
österreich, Stolngouo 14, 4010 LlnE. 
Henlallar; Amt.ldruc;k.Q(ai dal lende, 
Oboo)&l«reich, KloIIOfSlt. 7, 4010 UIIL 

LANDESSCHULRAT FÜR OBERÖSTERREICH 

MITTEILUNGEN SErre 
:':"::":"':'='=:"':':='::':";~ • ...,-----,----_., ••. .". ••• -. 

Verleihung, von schulfesfen leiler- und lehrerslellen on 06. Beruluc:hulen _______ 2 
Au,,,hraibungen 2 
Personolnachrichten . ___ . 2 
ßezeichnvng$Önderung der Lehranstalten für Fremdenverkehrsberufe 2 
8ezeicholJngsänderuog der I.ondes.-Lehronslolt für Hörgeschödiete, lioz 2 

INFORMATIONSDIENST 
Aufnahllle- und Stl/dienberQl\.lng _ .... __ •. 

________ 2 

ßrüsseJ.Reisen '.""'" ............ ________ ._____ , ............... 2 
VerolU!ol'ung ____ .. _.. . . _________ 2 

Sie waren in Siena, in Vesfey. in Madrld,l/1london, in Amsterdam oder Kopenhagenl Sie sind diesen Stldten näher gekommen~ Wünschen 
Sie sich nicht, daß Ihnen diese Städte selbst nähernommen?· . 

Sie haben genüßlich Rioja getrunken. griechischen Schafkäse gespeist oder französischen Camembert, m~ 3ceto balsamlco Ihren Salat 
gewOrn; Sie fahren vielleicht einen deutschen Marken-PKW; Sie schätzen dänisches Interieur und italienische Moae? 
MÖChten Sie diese Angebote nicht .tu niedrigeren Preisen? 
Sie haben den lehrberuf studiert VielleiCht blieb Ihr Wunsch offen, ein AUSlandssemester zu absolvieren. Umso mehr werden Sie Ihren 
eigenen Kindern diese Möglichkeit vermitteln. 

Sie unterrichten eine Fremdsprache. Schon bishor haben Sie alles getan, um hOhen Sprachstandard zu pflegen und Sich während der Ferien 
in dem jeweiligen Mutterland aufgehalten. Sie haben vielleicht den Wunsch. eine Zeitlang selbst im Ausland zu unterrichten, 
Europa, das ist ein Name für viele neue Möglicllkeiten. Die Europäische Union erschließt sie. Denken Sie daran. wenn Sie als eürgerinnen 
und Sürgsr zur Mitentseheidung eingeladen werden I 
Ich weiß senen. Europa bereitet uns wegen mancher rhemen auch Sorgen. 
Ich wollte auf einige Vorzüge exemplarisch hinweisen. damit sie niellI außer 8etracht bleiben. 
Waif ein roBes Euro a in unseren Kö fan und Herzen be Inn!. bitte ich Sie aucll. mit Ihren Schiilerinnen und Schülern fair VOrlüge und 
Nachteile des eitritts zur Europäischen Union gegeneinander abzlJwägen, 

~rsön!iche[ Wissensstand ist dabei von ho her Bedeutung. In diesem Zusammenhang mÖChte ich Sie auf die Europa-Veranstaltungsreihe 
mil dem Journalisten Klaus Emmerich hinweisen. Sie finden ein entsprechendes Plakat mit den genauen Veranstallungsterminen diesem 
Verordnungsblan beigelegt. 

Ich ersuche die $chulleiterinnen und Schulleiter, das beigelegte Plakat'sichtbar für das I.chrcrKollegium im Konferenzzimmer anlubringen 
und bitte die KoHeginnen und Kollegen von dem angebotenen Informationsangebot Gebrauch zu machen. 
Es geht nicht um Meinungs· Mer Stimmungsmache. Es geht um MeinungSbildung, damit gerade wir Pädagogen zu einem fundierten Urteil 
über unsere und die Zukunft Europas kommen. 
Mit freundlichen GrüBen und herzlichem Dank für Ihre bisherigen Bemuhllngen. 

Dr. Johtlnnes Rledl 
Amts1ührendef Präsident des t.ande$sCllulrates für 00; 

6754/J XVIII. GP - Anfrage (gescanntes Original)2 von 5

www.parlament.gv.at



tt~'lr 
: .... ". : '. \.,'.. '. ., 

Beziarks&Schulrat BxauL1tJ.a.u· am Inn 
Hamrnersteinplatz 1, 5280 Braunau am Inn 

Tel.Nr.: 077~2/2311/318-320 .' 

Braunau, am 7. Februar 1994 
, ....... ~ .. :' , '.;,. '.: ~ . 

BS 36 01" . .,''; 
. ~ '. .. ,.:. ,. f ' , 

" ., .. , .... : 
\ ' 

Werbungen ,in Schulen 
. ~, . . " 

.. . ., 
" 

An'die , " . 
Lei:tungen 'der 
Allgem • 'Sonderschulen 
Volksschulen' , 

, Hauptschulen , 
Polyt." Lehrgängen 

Nachrichtlich an 
alle Gemeindeämter 

" , 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

.... : .. . .' [ :; '.! .:." ~: . 

Aus gegebenem Anl~ß wird mitge~eilt: 

, . 

. :' .. :;. '; .; '~. ':' 
, . 

.. 
. ~ . 

Nach § 46 Abs. 3 des Schulunterrich~sgesetzes BGBl.Nr. 472/1986 in 
• . .•.• 1._, ... 

der geltenden Fassung ist j ·e d e 'Wer b u n 9 für 

schu~fremde Zwecke im SChulbereich verboten'. 

Dieses Verbot giit n~cht nur fUr' ,die Werbung fUr wirtschaftliche 

Zwecke, sondern fUr jede Werbung schlachthino Es ist daher auch 
" , 

verboten, Werbungen fUr ,besti:mmte" BUrgerinitia~iven im . . -.. 
Schulbereich durchzufUhren, mag sich auch ein Lelirer außerhalb der 

. ,," '. . '.. . 
Schule dafU~ engagieren 0 Es ist nämlich hier zwischen· dem 

E,ngagement des L~h,rers als BUrger einerseits, und als.· Lehrperson 

andererseits zu unterscheiden. 
. , 

1 ',' 
, . 

Das Verteilen von' Fragebögen, Einwendungen, .unters~hriftslisten 
etc._::~;m Zusammenhang mit dem von der A.S.Ao eingereichten vorhaben 

ei~~r,: . Sonderabfall verbrennungsanlage fällt daher im S~hulbereich 
ebentalls unter dieses Werbeverbot'o 
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LANDESSCHlUlRAT FÜR OI8ERÖSTlEfRfREiCIHI 

A 9 - 160 / 1 - 1988 

§ 46 Abs. 3 Schulunterrichtsgesetz, 
Werbeverbot an Schulen 

4010 Linz, ... 1 ....... 1..1............ 19a8 ... 
SI8111gBsse I. ?? 8 ,.tI 073712: '11 t; IKI __ ,OurChwtlhi' 

Direktionen der allgemeinbildenden Pflichtschulen 
im Wege der Bezirksschulräte und Direktionen der 
allgemeinbildenden höheren Schulen, 

berufsbildenden mittleren und höheren Schulen, 

Anstalten der I.ehr·cr'- und Erzieherbildung sowie 

der Berufsschulen 

in 0 b e r ö s t e r r' eie h 

Aus gegebenem Anlaß wü ist das ßUlldesrninisteriurn für' Unterricht, 

Kunst und Spor't, mit Et·laf. .... vom 18. 10. 1988, Z1.13.261/64-ITII 1l/88, 

dal'auf' hin, claf~ im Scllull)(~reich jede Werbung für schul fremde Zwecl<e 

verboten ist. Dieses Werbeverbot erstreckt sich auf die gesamte 

Schulliegenschnft und erfaßt die wir'tschaftliche und politische 

Werbung gleichermaßen. Unter der politischen Werbung ist auch das 

Verteilen von Wahlkarnpfbroschüren in Schulen zu verstehen. 

Die do. Direktionen werden auf das umfassende Werbeverbot des 

§ 46 Abs. 3 Schuluntct'richtsgesetz hingewiesen. 

hll' d,:n I\lIltsfUhr'enden Pr'äsidenLen: 

Dr. Kcpplinger e.h. 

SCUVCi 
Sammlungen in der Schule, Teilnahme an schulfrem

den Veranstaltungen, schulfremde Werbung 

§ 46. (1) Sammlungen unter den Schülern in 
dcr Schule (einschließlich der Einhebung von Mit
gliedsbeiträgen) sind nur mit Bewilligung zulässig. 
Zur Erteilung der Bewilligung für Sammlungen, die 
nur unter Schülern der betreffenden Schule durchge
führt werden sollen, ist das Klassen- bzw. Schulfo
rum (§ 63 a) bzw. der Schulgemeinschartsausschuß 
(§ 64), im übrigen die Schulbehörde erster Instanz -
für allgemeinbildende Pnichtschulen die Schulbe
hörde zweiter Instanz - zuständig. Die Bewilligung 
darf vom Klassen- und Schulforum bzw. vom Schul
gemeinschaftsausschuß insgesamt für höchstens zwei 
und von der Schulbehörde ebenfalls für höchstens 
zwei Sammlungen je Schuljahr und Klasse und nur 
dann erteilt werden, wenn sichergestellt ist, daß kein 
wie immer gearteter Druck zur Heitragsleistung aus
g!.'iibt wird. der Zweck der Sammlung erzieherisch 
wertvoll ist und mit der Schule im Zusammenhang 
steht. Dies gilt nicht für Sammlungen, die von den 
Schülervertretern (§ 59) aus besonderen Anlässen, 
wie Todesfälle und soziale lIilfsaktionen, beschlos
sen werden. (BGB!. Nr. 211//986: Art. / Z 25) 

(2) die Teilnahme von Schülern an Veranstal
tungen, die nicht Schul veranstaltungen (§ 13) oder 

.Ij 

~H!''''~~~ schulbezogene Veranstaltungen (§ l3a) sind. darf in 
der Schule nur mit Bewilligung organisiert werden. 
Zur Erteilung der Bewilligung ist das Klassen- bzw. 
Schulforum bzw. der Schulgerneillschaltsausscl1uß 
zuständig. Ferner kann die Bew!lIigung durch die 
Schulbehörde erster Instanz erteIlt werden: sofern 
die Teilnahme von Schülern mehrerer Schulen. für 
die verschiedene· Schulbehörden in erster Instanz 
zuständig sind, organisiert werden soll, ka~rt die 
Bewilligung von der für alle diese Schulen In Be
tracht kommenden gemeinsamen Schulb:hörde er
teilt werden. Die Bewilligung darf nur erteilt werden, 
wenn sichergestellt ist, daß die Teil~la~me der SC!lÜ
ler freiwillig und auf Grund schriftlicher Zusllm
mungserklärung der Erziehungsberechligtc~ er~ol~t 
sowie eine Gefährdung der Schüler weder 111 Slttlt
eher noch in körperlicher Hinsicht zu befürchten ist 
und der Zweck der Veranstaltung auf andere Weise 
nicht erreicht werden kann. Die vorstehenden Be
stimmungen gelten nicht für die im Religionsun.ler
richt erfolgende Orga'1jsaliori von SchülergottesdIen
sten sowie religiösen Ubungen und Veranstallungen 
(§ 2 a Abs. I des Religionsunterrichtsgesetzes, BG BI. 
Nr. 190/1949). (BGBI. Nr. 2/ /1/986. Art. I Z 25). 1.\\' 

(3) Jede Werbung für schulfrcmde Zwecke Im 
Schulbereich ist verboten. 
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VOBI. d. LSRfOÖ, Slück 6/199.4 

MITTEILUNGEN 

VERLEIHUNG VON SCHULFESTEN LEITER- UND LEHRERSTE1.LEN 
AN O.Ö. BERUfSSCHULEN 
LBllfl/1;t,IIQ: 
Oie o. ö. landesregierung hat mit Wirkung vom'. 3. 1994 Herrn 
Serufsschuldireklorstellveltreter Peter Kosma die SChulteste 
LeitersteIle an der Berulsschule Altmünster verliehen. 
L.""mtllle: 
Oie o. O. Landesregierung hat mit Wirkung vom 1. 3. 1994 Herrn 
BerufsscliUlooerlehrer Ing. Gerhard Pürstinger eine schulleste 
LehrersteIle an der Berufsschule 4 Unz verliehen. 

AUSSCHREIBUNGEN 
Im aereich des Landesschulrales für Oberösterreicn gelangen fol
gende LehrersteIlen. im Falle von Vertretungen bzw. vorüberge
henden Verwendungen bis längstens 31. August 1994. zur 
Besetzung: 
BG Vacldtlbru~: 

. Vertretung ab 6. 4. 1994: LÜM (T) 
Sliftsllllli\ft2!siurn Wilhorlng; 
Veltretung ab 2, 3. 1994: LUM (T) 

8ß und PRO für Bends1äligl1l Unz: . 
Vorübergehende Verw. ab 28. 2.1994: ME m. GWK m, D (Tl, F m 
Bß und DRG W.ts, Dr. Schmuer StfaSt: 
Vertretung ab 14. 3. 1994: eH (T) 
8BA fü, lCiftdergartenpädagoglk Unz, HonautlrttfaßII: 
Vorubergehende Verw. ab 26. 2. 1994: PhysiOlogie und 
Pathologie der $ehfunl<liOn iT), PSYChOlogie \T) 
Bundeshandelsallademie und Sunduhafldeltscllultil Freimdt: 
Englisc~, V, ab 11. 4. 1994 
Bunde$hill'ldet3llkadllmie und BUIIIJeshanClefsschule Porg; 
LÜM, V (T), ab 6. 4. 1994 
Oie Beweroungen 11m diese l.ehrerstellen sind unter AnsChluß 
Ldus Nachweises der österreich ischen Staatsbürgerschatt. 
2. des Lehramfsprufungszaugnisses, 
3.oes Zeugnisses über die Ablegung des Unterrichtspraktilwms 

bzw. des Probe/ahros. 
4. de$ Reifeprufungszcugnisses, 
5. der Geburtsurkunde, 
6.eines eigenhärldlg geschriebenen Lebenslaufas und 
7. einer Strafregisterbescheinigung, die nicht älter als zwei Monate 

sein darf. 

INFORMATIONSDIENST 

AUFNAHME· UNO STUDIENBERATUNG 
Oie Pädagogiscl1e AkademIe der Diözese Linz bietet auen heuer 
wieder Maturanbnnen und Maluranten. die SiCh für die AUSbildung 
zum Volks- oder Hauptschullehrer interessieren. eine Aufnahme
und Studiel1beratung an. Sie soll die Selbsteinschätzung und 
Eigenentscheidung der Studienbewerber unterstützen. 
Oie Beratung filldet in der Päd. Akademie der Diözese Linz. 
Salesianumweg 3, an felgenden Tagen statt 12.4.1994.8.6.1994 
Wer aus wirklicl11riftigen Gründen keinen der beiden Aufnahme
und Studienbotalungslermine wanrnehmen kann, möge sich mIt 
der Akademie in Verbindung setzen. Beginn leweils um 10.00 Uhr. 
Für die Beratung ist die scnrrttliche oder telefonische Anmeldung 
(01321772666·12 Dw.) erforderlich. 1m Zusammenhang damit wer
den auch geme nähere Informationen erteilt. 

8RÜSSEL-AEISEN 
Der Landmhulra! für Oberöst.erreicfl trägt für !.ehrennneQjlnd Lehrer 
der versc/1iedenen Schularren in Oberösterreich. die für die Aktion 

beim L.andes~chulrat für Oberöslerreicl1. Steingasse 14,4010 Unz. 
umgehend einzurefl~nen. 

PERSONALNACHRICHTEN 
DANK und ANERKENNUNG 
Oer LanClesschulrat für OÖ. hat nachstehend angeführten 
Bezlrksschulinspekloren Dank und Anerkennung ausgesprocnen: 
BSI Fratl% BAUER. Gmllnden 
es, August FALKNER, Grieskirchen 
BSI Heim: HACK, steyr 
851 Erwin HÖLZL. Perg· 
eSI Mag. 8runo !4UBER, WeIS 
aSI AR Eberhard LAUT!-i. Kirchdorf 
8S1 Rudolt MA mE. Efarding 
851 Alois MAYR, Ried 
8S1 Wilhelm MAYAHOFER, LinHand 
BSI Ferdinand MITTERLEHNER. Vöcklabruck 
BSI Frw NÖSTEAER. Freistadt 
8S1 Michaela ROHRAUER. Linz·$tadt 
eSI Klaus SCHACHTNER. Vöcklabruck 
eSI Franz STÜRMER. Steyr 
eSI Alfred WIESINGER. Wels 

BEZEtCHNUNCSÄNOERUI\IG OER LEHRPtr.lSTALTEN FOR 
fREMOENYER~EHRS8ERUFE 
Das Bundesministenulll hat mit Schreiben vom 19. 1. 1994, ZI. 
39.080/6S·Präs.1393, mitgeteilt. daß aufgrund der neuen 
Lehrpläne für nachstehende Schulen mit Schuljahtesbeginn 1994/95 
dill richtige BezeichnUn9 lautet. 
HÖhere gewerbliche Bundes!ehraostalt. F3chrichtung Tourismus. 
Katrinsuaße 2. 4820 Bad Ischl 
Höhers gewerbliChe ~unde$Iel1ranstalt. Fachrichtung Tourismus, 
liagauerstraße 275, 4190 Bad I.eonfelden 

. Höhere Bundeslehranstall für wirtSCllaftliche Berufe und 
Hotelfachschule. Egererstraße 14, 3335 Weyer (B3-2Ott-94) 

BElfEtCHSIlUI\lGSÄI\lOEAUIllG DER LANDES-LEHRANSTALT FÜR 
HÖRGeSCH~I)IGTE. LlNZ 

-

Das Amt der o.ö. Landesregierung. vertreten durch die 
Landesanstaltendirektion, hat als gesetzlicher Schulerhalter der 
Landes-Lehranstal! tür HörgeSChädigte. Unz mitgeteilt. daß die 
BezeiChnung auf "Landes-Lehranstalt für Hör- und Sehgeschädlgte" 
geätidert wurde. (B1-722114-94) 

/' ..... 

,,1000 Lenrer nach 6nisser Sonderurlaub erhalten. die Reisekoslen Il{ 
vom Dienstort bis zum Flughafen Wlen·Scllwechat und zun1Ck. :. 
Von den ASP·Lehrerinnen und Lehrern kann bei ihren BSA von I 
den Sundeslehrern von ihren Direktionen eine Bahnkontokarte bis I 
Wien-WeSthahnhOf und zurück angetordert werden. 
Bei PKW-Benützung kann KM-Geld niCht verrechnet werden; er· 
settt werden die Kosten der Sahnl<ontokanB und öS , 20.- für die 
Fahrt Wien-Westbal'mhof-Schwecl1at und zurück. 
Die Reis8recllnungen werden im OienstWeg eingereicht; die offi
zielle Einladung wird beigelegt 

\lEAAPilSTAl.TUNG 
Eine Tagung unrer dem TItel .. Begegnung Chnstantum und Islam" 
findet am 8. und 9. 4. 1994 im 8ildungszentrum Maxlmilianhaus. 
Annang-Puchheim. statt. Nähere Informationen: FriedensdIenst
projekt VI, Theresienthaist~ß~ 71/1. 4810 Gmunden, Tel. 
07612173988. 

6754/J XVIII. GP - Anfrage (gescanntes Original) 5 von 5

www.parlament.gv.at




